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politisch-operativen Arbeit aller an der Be
kämpfung der feindlichen Stellen und Kräfte beteiligten Dieneteinheiten durchzuaetzen.
Durch die Arbeit mit ZFOV soll insbesondere 
erreicht werden:- Gewährleistung der ständigen aktuellen Über
sicht über die Pläne, Absichten und Maßnahmen 
sowie über die gegen die DDR u. a. soziali
stische Staaten gerichtete Tätigkeit der 
feindlichen Stellen, deren Angriffsrichtungen, Zielobjekte, Zielpersonen, Mittel und Metho
den, der in den bzw. im Aufträge der feind
lichen Stellen tätigen Personen und über die 
Regimeverhältnisse, Erkennen von Hintergrün
den und Zusammenhängen feindlicher Tätigkeit,- Erarbeitung zentraler Orientierungen und Kon
zeptionen, insbesondere für die Bearbeitung 
von Zentralen Operativen Vorgängen und 
Operativen Vorgängen,

- Schaffung von Voraussetzungen für eine offen
sive, gesamtgesellschaftlich und politischoperativ wirksame Bekämpfung feindlicher 
Stellen,

- schnelle, zutreffende Einordnung und operative 
Einschätzung von Einzelinformationen,

- Verallgemeinerung operativer Erfahrungen im 
Kampf gegen die feindlichen Stellen und Kräfte,

. Zusammenführung «t»h Verdichtung von Infor
mationen für Partei- und Staatsführung.

ZFOV sind eine spezifische Form der-—*.. Ausver- 
tungsVorgänge.

Zentraler Operativer Vorgang (ZOV)
—*r Operativer Vorgang, in denen die zentralisierte, 
tatbestandsbezogene operative Bearbeitung feindlicher 
Stellen und Kräfte erfolgt.
Er umfaßt den Gesamtprozeß der komplexen, koordinier
ten-, aufeinander abgestimmten und auf ein einheitli
ches Ziel ausgerichteten operativen Bearbeitung. 
Gegenstand der Bearbeitung des ZOV sind die gegen die 
DDR und andere sozialistische Staaten gerichteten Straftaten, Angriffe oder Auswirkungen der Tätigkeit 
feindlicher Stellen und Kräfte, wenn sie eine hohe 
Gesellschaftsgefährlichkeit aufweisen bzw. erwarten 
lassen und sich auf die Verantwortungsbereiche 
mehrerer operativer Diensteinheiten beziehen. Die 
Bearbeitung erstreckt sich im wesentlichen auf Hand
lungen von Personen, aus denen sich der Verdacht der 
Verletzung von Strafrechtenormen des StGB und ande
rer Rechtsverletzungen ergibt.
Die operative Bearbeitung der einzelnen, in enger 
Wechselbeziehung zueinander stehenden Operativen


